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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Thorsten 
Glauber, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Dr. Hans Jürgen 
Fahn, Eva Gottstein, Joachim Hanisch, Johann Häusler, Dr. Leo-
pold Herz, Nikolaus Kraus, Peter Meyer, Prof. Dr. Michael Piazolo, 
Bernhard Pohl, Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta Widmann, 
Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Breitbandausbau fortsetzen – Höfebonus auch nach 2018 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, den Breitbandausbau in Bay-
ern über 2018 hinaus fortzusetzen und insbesondere den „Höfebonus“ 
weiter zu gewähren. 

Entweder ist die Breitbandrichtlinie (BbR) fortzuschreiben oder zeitnah 
ein neues Förderprogramm vorzulegen, das auch den „Höfebonus“ ent-
hält. 

Ferner ist dem Landtag mitzuteilen, ob in den Nachtragshaushalt 
2018 noch zusätzliche Mittel für den „Höfebonus“ eingestellt werden 
müssen. 

 

 

Begründung: 

Die Richtlinie zur Förderung des Aufbaus von Hochgeschwindigkeits-
netzen im Freistaat Bayern (Breitbandrichtlinie – BbR), in der durch 
Änderung zum 01.07.2017 (FMBl. S. 323) auch der „Höfebonus“ ver-
ankert ist, tritt mit 31.12.2018 außer Kraft. Dies stellt gerade für den 
„Höfebonus“ ein Problem dar, da die Kommunen diesen erst seit gut 
einem halben Jahr beantragen können und die Kapazitäten bei Pla-
nungsbüros und Baufirmen durch die große Nachfrage begrenzt sind. 

Zwar hat die Staatsregierung im Rahmen von „Bayern Digital II” die 
Fortsetzung der Breitbandinfrastrukturförderung angekündigt, aller-
dings liegt noch keine konkrete Förderrichtlinie vor. Um Planungssi-
cherheit für die Kommunen zu erhalten, ist deshalb zeitnah die beste-
hende Breitbandrichtlinie zu verlängern oder die neue Förderrichtlinie 
zu veröffentlichen. 

 



wenige Menschen schaffen es, sich in einem Satz so 
eklatant zu widersprechen wie Sie.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Adelt, 
wir brauchen keine Nachhilfe in Sachen Kommunal-
politik. Sie behaupten ständig, wir hätten vor zwei 
Jahren diesem Kompromiss im Bayerischen Landtag 
zugestimmt. Ich empfehle Ihnen, einmal die Protokolle 
nachzulesen. Kein einziger Kollege hat mit Ja ge-
stimmt. Hören Sie endlich auf, hier im Plenarsaal 
diese falschen Behauptungen zu verbreiten! Das gilt 
auch für all diejenigen, die das bis jetzt über uns be-
hauptet haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir 
haben diesem Kompromiss, diesem Gesetz, mitnich-
ten zugestimmt.

Noch ein weiterer Punkt: Gerade weil wir FREI-
EN WÄHLER kommunalpolitische Erfahrung haben, 
wissen wir, wie wichtig es ist, dass die Staatsregie-
rung bei diesem Thema für Klarheit sorgt. Herr Kolle-
ge Adelt, damit Sie das auch wissen: Die Staatsregie-
rung ist die oberste Rechtsaufsichtsbehörde. Herr 
Kollege Dr. Herrmann hat recht: Die Staatsregierung 
darf natürlich nicht in die kommunale Selbstverwal-
tung eingreifen, aber sie kann Empfehlungen für 
einen sinnvollen und gleichmäßigen Verwaltungsvoll-
zug geben. Das ist der Sinn und das Ziel dieses An-
trags. Dieser Antrag ist gut, und dieser Antrag ist rich-
tig. Wir werden es schaffen, dass die 
Straßenausbaubeiträge abgeschafft werden, und sor-
gen zusammen mit der CSU dafür, dass bis dahin ein 
kommunalfreundlicher Vollzug gewährleistet ist.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – 
Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit ist 
die Aussprache geschlossen.

Ich werde jetzt den Beschlusstext verlesen, über den 
dann in namentlicher Form abgestimmt wird:

Die Staatsregierung wird gebeten, die Kommu-
nen im Sinne eines einheitlichen Verwaltungsvoll-
zugs darauf hinzuweisen, dass Bescheide auf-
grund von Straßenausbaubeitragssatzungen bis 
zum Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens 
nicht erlassen werden sollen.

Ich eröffne die namentliche Abstimmung. Dafür ste-
hen fünf Minuten zur Verfügung.

(Namentliche Abstimmung von 15.02 bis 
15.07 Uhr)

Die fünf Minuten sind um. Die Abstimmung ist ge-
schlossen. Die Stimmkarten werden außerhalb des 
Sitzungssaales ausgezählt. 

Wir kommen nun zur namentlichen Abstimmung über 
den Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion betreffend 
"Zeit für Gerechtigkeit – Bildungsqualität erhöhen, Fa-
milien stärken" auf Drucksache 17/20309. Über die-
sen Antrag wird ebenfalls in namentlicher Form abge-
stimmt. Dafür stehen drei Minuten zur Verfügung. – 
Noch eine Minute!

(Namentliche Abstimmung von 15.07 bis 
15.10 Uhr)

Die drei Minuten sind um. Wir schließen die Abstim-
mung und zählen außerhalb des Sitzungssaales aus. 

Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksa-
chen 17/20311 mit 17/20318 sowie die Drucksa-
chen 17/20331 mit 17/20333 werden in die zuständi-
gen federführenden Ausschüsse verwiesen.

Wir unterbrechen jetzt die Sitzung und warten die Er-
gebnisse der Auszählungen ab.

(Unterbrechung von 15.11 bis 15.12 Uhr)

Ich eröffne nun wieder die Sitzung und gebe das Er-
gebnis der namentlichen Abstimmungen bekannt, zu-
nächst zum Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten 
Markus Rinderspacher, Martin Güll, Margit Wild und 
anderer und Fraktion (SPD) betreffend "Zeit für Ge-
rechtigkeit – –

(Unruhe)

Ich bitte doch um etwas Ruhe. Wir sind in wenigen 
Minuten, wenn nicht sogar Sekunden fertig. Ergebnis 
der namentlichen Abstimmung über den Dringlich-
keitsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, 
Martin Güll, Margit Wild und anderer und Fraktion 
(SPD) betreffend "Zeit für Gerechtigkeit – Bildungs-
qualität erhöhen, Familien stärken", Drucksa-
che 17/20309: Mit Ja haben 43 gestimmt, mit Nein 
haben 79 gestimmt, Stimmenthaltungen: 13. Damit ist 
der Dringlichkeitsantrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 2)

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwan-
ger, Florian Streibl, Thorsten Glauber und anderer 
und Fraktion (FREIE WÄHLER) betreffend "Straßen-
ausbaubeiträge: Keine Bescheide mehr rausschi-
cken!", Drucksache 17/20310: Mit Ja haben 123 ge-
stimmt, mit Nein haben 13 gestimmt, 
Stimmenthaltungen gab es 4. Damit ist der Dringlich-
keitsantrag angenommen.
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wirtschaft und Medien, Infrastruktur, Bau 
und Verkehr, Energie und Technologie 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, 
Florian Streibl, Thorsten Glauber u.a. und 
Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 17/20318 

Breitbandausbau fortsetzen - Höfebonus auch nach 2018 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass der erste Absatz wie folgt ge-
ändert wird: 

„Wie von der Staatsregierung im Masterplan BAYERN DIGITAL II 
im März 2017 bereits beschlossen, wird die Staatsregierung gebe-
ten, den Breitbandausbau in Bayern über 2018 hinaus fortzuset-
zen und insbesondere den ‘Höfebonus‘ weiter zu gewähren.“ 

Berichterstatter: Johann Häusler 
Mitberichterstatter: Sandro Kirchner 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Wirtschaft 
und Medien, Infrastruktur, Bau und Verkehr, Energie und 
Technologie federführend zugewiesen. Der Ausschuss für 
Staatshaushalt und Finanzfragen hat den Dringlichkeitsantrag 
mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 77. Sitzung am 1. Februar 2018 beraten und mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
mit der in I. enthaltenen Änderung Z u s t im m u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den 
Dringlichkeitsantrag in seiner 186. Sitzung am 28.Februar2018 
mitberaten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses 
zu g e s t im m t .  

Erwin Huber 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian 
Streibl, Thorsten Glauber, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer,  
Dr. Hans Jürgen Fahn, Eva Gottstein, Joachim Hanisch, Johann 
Häusler, Dr. Leopold Herz, Nikolaus Kraus, Peter Meyer, Prof.  
Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, 
Jutta Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 17/20318, 17/21086 

Breitbandausbau fortsetzen – „Höfebonus“ auch nach 2018 

Wie von der Staatsregierung im Masterplan BAYERN DIGITAL II im 
März 2017 bereits beschlossen, wird die Staatsregierung gebeten, 
den Breitbandausbau in Bayern über 2018 hinaus fortzusetzen und 
insbesondere den „Höfebonus“ weiter zu gewähren. 

Entweder ist die Breitbandrichtlinie (BbR) fortzuschreiben oder zeitnah 
ein neues Förderprogramm vorzulegen, das auch den „Höfebonus“ ent-
hält. 

Ferner ist dem Landtag mitzuteilen, ob in den Nachtragshaushalt 
2018 noch zusätzliche Mittel für den „Höfebonus“ eingestellt werden 
müssen. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Nun rufe ich Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, Europaangelegenheiten und Anträge, die gemäß 

§ 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, vorab einige Informationen dazu: Die Lis-

tennummer 38 ist von der Abstimmung ausgenommen. Dies ist der Antrag der Abge-

ordneten Aiwanger, Streibl, Prof. Dr. Piazolo und Fraktion (FREIE WÄHLER) betref-

fend "Kritische Prüfung der Südwest-Umgehung Olching" auf Drucksache 17/19285. 

Er soll auf Wunsch der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einzeln beraten werden. 

Der Aufruf würde am Ende der Tagesordnung erfolgen.

Des Weiteren möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass der Ausschuss für Bundes- 

und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen in seiner Sitzung am 

Dienstag die unter der Nummer 3 aufgeführte Subsidiaritätsangelegenheit betreffend 

die "Bewertung von Gesundheitstechnologien" auf der Drucksache 17/21174 beraten 

und einstimmig empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, bei den Beratungen 

im Bundesrat auf Subsidiaritätsbedenken hinzuweisen und darauf hinzuwirken, dass 

diese Bedenken Eingang in den Beschluss des Bundesrats finden. Die Beschluss-

empfehlung ist der Liste beigefügt.

Die unter den Nummern 4 bis 6 aufgeführten öffentlichen Konsultationsverfahren auf 

den Drucksachen 17/20592 bis 20594 wurden diese Woche ebenfalls im Ausschuss 

endberaten. Die Ausschüsse haben auch hier einstimmig empfohlen, zu den Konsulta-

tionsverfahren eine Stellungnahme abzugeben. Im Einzelnen verweise ich auf die der 

Abstimmliste beigefügten Beschlussempfehlungen der Ausschüsse.

(...)
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Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Wir kommen damit zur Abstimmung über die 

Liste. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der 

Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen von CSU, SPD, 

FREIEN WÄHLERN und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Danke schön. Gibt es Gegen-

stimmen? – Keine Gegenstimme. Stimmenthaltungen? – Keine Stimmenthaltung. 

Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
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